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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. August 2007

zur Einführung einer Schutzimpfung gegen die hoch pathogene Aviäre Influenza in den
Niederlanden und diesbezüglicher Verbringungsvorschriften

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 3977)

(Nur der niederländische Text ist verbindlich)

(2007/590/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. De-
zember 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung
der Aviären Influenza und zur Aufhebung der Richtlinie
92/40/EWG (1), insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Aviäre Influenza ist eine hochinfektiöse und von
hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von
Geflügel und anderen Vögeln, die schnell epidemische
Ausmaße annehmen und die Tiergesundheit sowie unter
bestimmten Umständen auch die Gesundheit des Men-
schen ernsthaft gefährden und die Rentabilität der Ge-
flügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.

(2) In bestimmten Teilen der Gemeinschaft und in Drittlän-
dern wurden bei Geflügel und Wildvögeln hoch patho-
gene Influenza-A-Viren des Subtyps H5N1 isoliert. Die
Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung dieses Virus auf
Hausgeflügelbestände, insbesondere durch Wildvögel,
steigt in der Gemeinschaft.

(3) Die Niederlande haben in ihrem gesamten Hoheitsgebiet
Frühwarnsysteme und Biosicherheitsmaßnahmen einge-
führt, um das Risiko der Übertragung des Erregers auf
Hausgeflügelbestände zu verringern.

(4) Das Gremium für Tiergesundheit und Tierschutz der Eu-
ropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat
in seinen wissenschaftlichen Gutachten zur Aviären In-
fluenza in Bezug auf Tiergesundheit und Tierschutz, zur
Rolle von Wildvögeln bei der Ausbreitung der Aviären
Influenza und zur Impfung von Geflügel, in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögeln und Zoovögeln gegen die
Aviäre Influenza empfohlen, Schutzimpfungen zu erwä-
gen, wenn, insbesondere in Gebieten mit hoher Geflügel-
besatzdichte, ein hohes Risiko der Viruseinschleppung
besteht.

(5) Darüber hinaus besteht laut EFSA bei Epidemien der
Aviären Influenza immer ein erhebliches Risiko, dass
Hobby- und Heimvögel versteckt werden und somit ein
dauerhaftes Infektionsrisiko darstellen. Diese Möglichkeit
ist zu berücksichtigen, und als Alternative zur Massen-
tötung dieser Tiere kann empfohlen werden, die Über-
wachungs- und Biosicherheitsmaßnahmen zu verschärfen.
Darüber hinaus können für diese Arten von Vögeln Qua-
rantäne und Schutzimpfung ins Auge gefasst werden.
Diese Optionen dürfen die strikte Anwendung der Biosi-
cherheits- und anderen Maßnahmen, die in den betroffe-
nen Gebieten zur Tilgung möglicherweise eingeschleppter
Viren durchgeführt werden, jedoch nicht gefährden. So
können insbesondere Bestände geimpft werden, bei de-
nen die gängigen Systeme der Herdenführung von vorne-
herein ausschließen, dass die Vögel dauerhaft im Stall
gehalten oder ausreichend gegen Kontakte zu Wildvögeln
geschützt werden.
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(6) Mit der Entscheidung 2006/147/EG der Kommission
vom 24. Februar 2006 mit Vorschriften für die Schutz-
impfung gegen hoch pathogene Aviäre Influenza des Vi-
russubtyps H5N1 in den Niederlanden und diesbezügli-
chen Verbringungsvorschriften (1) wurde der der Kom-
mission von den Niederlanden am 21. Februar 2006
vorgelegte Plan zur Schutzimpfung gegen die hoch pa-
thogene Aviäre Influenza vom Subtyp H5N1, und dessen
Änderungen, einschließlich der Verlängerung des Plans
bis zum 31. Juli 2007 („der Schutzimpfungsplan“) ge-
nehmigt. Darin werden die Maßnahmen festgelegt, die
von den Niederlanden anzuwenden sind, wenn in be-
stimmten Geflügelhaltungen, die einem besonderen Ein-
schleppungsrisiko ausgesetzt sind, Schutzimpfungen
durchgeführt werden, und die auch Verbringungsbe-
schränkungen für geimpftes Geflügel umfassen.

(7) Angesichts der Erfahrungen mit der Schutzimpfung unter
Feldbedingungen bei der Durchführung des Schutzimp-
fungsplans ist es sinnvoll, dieses Pilotprojekt fortzusetzen,
um weitere Erkenntnisse über die Entwicklung und das
Ausmaß der Immunität von Vögeln unter kontrollierten
Bedingungen zu gewinnen.

(8) Zu diesem Zweck legten die Niederlande am 29. Juni
2007 einen aktualisierten Schutzimpfungsplan vor, der
bis zum 31. Juli 2009 durchgeführt werden soll. Die
Kommission hat diesen aktualisierten Plan in Zusammen-
arbeit mit den Niederlanden geprüft und ist der Auffas-
sung, dass er, vorbehaltlich einiger Anpassungen, den
einschlägigen gemeinschaftlichen Veterinärvorschriften
entspricht. Dementsprechend sollte der aktualisierte
Schutzimpfungsplan genehmigt werden.

(9) Für eine solche Schutzimpfung sollten nur Impfstoffe
verwendet werden, die gemäß der Richtlinie
2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein-
schaftskodexes für Tierarzneimittel (2) oder der Verord-
nung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Über-
wachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur
Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (3)
zugelassen sind.

(10) Wenn Schutzimpfungen in den Niederlanden durchge-
führt werden, sollten geimpfte und nicht geimpfte Ge-
flügelbestände überwacht und Verbringungsbeschränkun-
gen für geimpfte Vögel eingeführt werden, um eine et-
waige Viruszirkulation bei geimpften Beständen zu ver-
hindern, falls sie mit dem Wildstammvirus in Berührung
kommen.

(11) Ferner sollten einige Beschränkungen für die Verbringung
von den Schutzimpfungsmaßnahmen dieser Entscheidung
unterliegendem Geflügel und dessen Erzeugnissen einge-
führt werden. Diese Beschränkungen sollten den Vor-
schriften der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
über Lebensmittelhygiene (4), der Verordnung (EG) Nr.
853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschrif-
ten für Lebensmittel tierischen Ursprungs (5) und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonde-
ren Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs (6) Rechnung tragen.

(12) Im Interesse der Klarheit der gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften sollte die Entscheidung 2006/147/EG aufge-
hoben werden.

(13) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

In dieser Entscheidung sind die Maßnahmen festgelegt, die von
den Niederlanden anzuwenden sind, wenn in bestimmten Ge-
flügelhaltungen, die einem besonderen Einschleppungsrisiko für
die Aviäre Influenza ausgesetzt sind, Schutzimpfungen durchge-
führt werden, und die auch Verbringungsbeschränkungen für
geimpftes Geflügel und bestimmte Geflügelerzeugnisse umfas-
sen.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestim-
mungen des Artikels 2 der Richtlinie 2005/94/EG.

Weiterhin bezeichnen die Begriffe

a) „Geflügel in Hinterhofhaltungen“: Hühner, Puten und andere
Arten der Ordnung der Hühnervögel (Galliformes) sowie En-
ten, Gänse und andere Arten der Ordnung der Gänsevögel
(Anseriformes), die von ihrem Besitzern zu folgenden Zwe-
cken gehalten werden:

i) zum eigenen Verbrauch oder zur eigenen Verwendung
oder

ii) als Heimtiere;

b) „Bio-“ und „Freilandlegehennen“:

i) Legehennen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a
der Richtlinie 1999/74/EG des Rates (1) und

ii) die freien Auslauf haben.

Artikel 3

Genehmigung des Impfprogramms

(1) Der Plan für die Schutzimpfung gegen die hoch patho-
gene Aviäre Influenza, den die Niederlande der Kommission am
29. Juni 2007 vorgelegt haben („der Schutzimpfungsplan“) wird
genehmigt.

(2) Der Schutzimpfungsplan wird von der Kommission
veröffentlicht.

Artikel 4

Bedingungen für die Durchführung des
Schutzimpfungsplans

(1) Die Niederlande stellen sicher, dass die Schutzimpfung
von Geflügel in Hinterhofhaltungen sowie von Bio- und Frei-
landlegehennen gemäß dem Schutzimpfungsplan mit einem in-
aktivierten heterologen Impfstoff aus Aviärem Influenza-Virus
vom Subtyp H5 oder mit einem bivalenten inaktivierten hetero-
logen Impfstoff aus sowohl H5- als auch H7-Virussubtypen
durchgeführt wird, der von diesem Mitgliedstaat oder der
Gemeinschaft gemäß der Richtlinie 2001/82/EG oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 726/2004 zugelassen worden ist.

(2) Die Niederlande stellen sicher, dass Hinterhofhaltungen
sowie Bio- und Freilandlegehennenbestände nach den Vorgaben
des Schutzimpfplans streng beobachtet und überwacht werden,
soweit Schutzimpfungen durchgeführt werden.

(3) Die Niederlande stellen sicher, dass der Schutzimpfungs-
plan effizient durchgeführt wird.

Artikel 5

Beschränkungen für die Verbringung und Versendung von
lebendem Geflügel, Eintagsküken und Bruteiern aus

Hinterhofhaltungen

(1) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass kein Geflügel,
einschließlich Eintagsküken und Bruteier, die von solchem Ge-
flügel und aus Hinterhofhaltungen stammen, in denen Impfun-
gen durchgeführt werden, in andere Geflügelhaltungsbetriebe in
den Niederlanden verbracht oder an andere Mitgliedstaaten ver-
sandt werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf Geflügel aus Hinterhof-
haltungen, sofern die Tiere einzeln gekennzeichnet sind, in an-
dere Hinterhofhaltungen verbracht oder vorübergehend zusam-
mengeführt werden für Tierschauen und Ausstellungen

a) in den Niederlanden;

b) in einem anderen Mitgliedstaat nach dessen Zustimmung.

Solche Verbringungen oder Zusammenführungen müssen dem
Schutzimpfungsplan entsprechen; dies gilt auch für die Doku-
mentation der Verbringung und Zusammenführung.

Artikel 6

Verbringungsbeschränkungen für Bio- und
Freilandlegehennen

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass Bio- und Freilandlege-
hennen aus Betrieben, in denen Schutzimpfungen durchgeführt
werden, nur verbracht werden

a) in andere Haltungsbetriebe innerhalb der Niederlande, in de-
nen Schutzimpfungen durchgeführt werden;

b) zur sofortigen Schlachtung in einen Schlachthof innerhalb
der Niederlande oder

c) zur sofortigen Schlachtung in einen Schlachthof in einem
anderen Mitgliedstaat nach Zustimmung des Bestimmungs-
mitgliedstaats.
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Artikel 7

Gesundheitsbescheinigungen für den
innergemeinschaftlichen Handel mit lebendem Geflügel,

Eintagsküken und Bruteiern

(1) Die Niederlande stellen sicher, dass die Gesundheitsbe-
scheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit in
Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Buchstabe c genanntem le-
benden Geflügel, Eintagsküken und Bruteiern aus den Nieder-
landen folgenden Wortlaut enthält:

„Geflügel/Eintagsküken/Bruteier (*) gemäß Entscheidung
2007/590/EG und geimpft/gewonnen von geimpftem Ge-
flügel (*) gegen Aviäre Influenza am … (Datum) mit dem
Impfstoff … (Bezeichnung).

___________
(*) Nichtzutreffendes streichen.“

(2) Die Niederlande stellen sicher, dass die Gesundheitsbe-
scheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit an-
derem als dem in Artikel 1 genannten lebenden Geflügel, Ein-
tagsküken und Bruteiern aus den Niederlanden folgenden Wort-
laut enthält:

„Die Sendung besteht aus lebendem Geflügel/Eintagsküken/
Bruteiern (*) aus Haltungsbetrieben, in denen nicht gegen
Aviäre Influenza geimpft wurde.

___________
(*) Nichtzutreffendes streichen.“

Artikel 8

Beschränkungen für die Versendung von Konsumeiern

Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass Konsumeier mit
Ursprung in und/oder Herkunft aus Bio- und Freilandlegehen-
nenbetrieben, in denen Schutzimpfungen durchgeführt werden,
nur aus den Niederlanden in andere Mitgliedstaaten versendet
werden, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind:

a) die Konsumeier stammen von Geflügel aus Beständen, die
gemäß dem Schutzimpfungsplan regelmäßig kontrolliert
und mit Negativbefund auf hoch pathogene Aviäre Influenza
getestet wurden, wobei Sentinel-Tiere besonders berücksich-
tigt wurden, und

b) die Konsumeier werden auf direktem Wege

i) zu einer von der zuständigen Behörde bezeichneten Pack-
stelle befördert und in Wegwerfpackungen oder in Behält-
nissen, Paletten oder sonstigen wiederverwendbaren Ver-
packungen verpackt, die vor und nach jeder Verwendung
gemäß den Anweisungen und Biosicherheitsmaßnahmen
der zuständigen Behörde gereinigt und desinfiziert wer-
den, oder

ii) zur Herstellung von Eiprodukten zu einem Verarbeitungs-
betrieb im Sinne von Anhang III Abschnitt X Kapitel II
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 befördert, um dort
gemäß Anhang II Kapitel XI der Verordnung (EG)
Nr. 852/2004 behandelt und bearbeitet zu werden.

Artikel 9

Beschränkungen für die Versendung von Fleisch,
Hackfleisch/Faschiertem, Fleischzubereitungen, maschinell
gewonnenem Separatorenfleisch und Fleischerzeugnissen

von geimpften Bio- und Freilandlegehennen

(1) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass Fleisch, Hack-
fleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen, maschinell gewonnenes
Separatorenfleisch und Fleischerzeugnisse von geimpften Bio-
und Freilandlegehennen nur in andere Mitgliedstaaten verbracht
wird, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind:

a) es stammt von Geflügel

i) aus Beständen, die gemäß dem Schutzimpfungsplan re-
gelmäßig kontrolliert und mit Negativbefund auf hoch
pathogene Aviäre Influenza getestet wurden, wobei Sen-
tinel-Tiere besonders berücksichtigt wurden;

ii) aus Beständen, die innerhalb von 48 Stunden vor dem
Verladen von einem amtlichen Tierarzt klinisch unter-
sucht wurden, wobei Sentinel-Tiere besonders berück-
sichtigt wurden;

iii) das von anderen Beständen, die die Anforderungen dieses
Artikels nicht erfüllen, getrennt gehalten wird, und

b) das Fleisch wurde gemäß Anhang II und Anhang III
Abschnitte II und III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004
gewonnen und gemäß Anhang I Abschnitte I, II und III
sowie Abschnitt IV Kapitel V und VII der Verordnung (EG)
Nr. 854/2004 kontrolliert.

(2) Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass Hack-
fleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen, maschinell gewonnenes
Separatorenfleisch und Fleischerzeugnisse, die Fleisch von Tieren
aus geimpften Bio- und Freilandlegehennenbeständen enthalten,
nur unter der Bedingung aus den Niederlanden versendet wer-
den, dass das Fleisch die Anforderungen von Absatz 1 erfüllt
und gemäß Anhang III Abschnitte V und VI der Verordnung
(EG) Nr. 853/2004 gewonnen wird.
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Artikel 10

Berichterstattung

Die Niederlande legen der Kommission innerhalb eines Monats
ab dem Tag der Anwendung dieser Entscheidung einen Bericht
über den Stand der Durchführung der Schutzimpfung und dem
Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit vierteljährliche Berichte vor.

Artikel 11

Aufhebung

Die Entscheidung 2006/147/EG wird aufgehoben.

Artikel 12

Adressaten

Diese Entscheidung ist an das Königreich der Niederlande
gerichtet.

Brüssel, den 27. August 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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